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antwortlichkeit ausgestaltet und somit auch Richtschnur für 
die operative Befragung, in deren Ergebnis, wie bereits wei
ter vorn festgestellt, durchaus auch strafprozessuale Maß
nahmen eingeleitet werden können. Diese auf die zweifels
freie Feststellung der Wahrheit ausgerichteten Kriterien 
der Prüfung ermöglichen bei der Erarbeitung von Hinweisen 
auf straftatverdächtige Handlungen eine höhe Qualität der 
Untersuchungsergebnisse, die unter Beachtung von Konspira
tion und Geheimhaltung eine möglichst problemlose Oberlei
tung der Untersuchungen in das strafprozessuale Prüfungs
stadium beziehungsweise in das Ermittlungsverfahren zulas
sen. Die verbindliche Orientierung an den bezeichneten Kri
terien im Rahmen operativer Befragungen sichert zudem die 
erwähnte allseitige und unvoreingenommene Aufklärung von 
Vorkommnissen, politisch-operativ bedeutsamen Sachverhalten 
und Ersthinweisen auf straftatverdächtige Handlungen von 
Mitarbeitern.
Die Hauptabteilung IX/5 kann jedoch in Abstimmung mit dem 
Befehls- und Disziplinarbefugten die an diesen gebundenen 
Befugnisse für die Sicherung von Ort, Zeitpunkt und Bedin
gungen der operativen Befragung, aber auch für die Reali
sierung weitergehender Beweisführungsmaßnahmen nutzen.
Solche, im Sinne der Disziplinarordnung des Ministeriums 
für Staatssicherheit durch die Hauptabteilung IX/5 nutz
baren Beweisführungsmaßnahmen im Rahmen der Aufklärung 
sind

18- die Anwendung kriminaltechnischer Mittel und Methoden ,
- die Einholung von sachverständigen Auskünften zur exak

ten Feststellung von Ursachen, begünstigenden Bedingungen, 
eingetretener Schäden oder Gefahrenzustände,

- die Veranlassung von Kontroll- und Revisionsmaßnahmen zur 
Prüfung des Vorliegens weiterer Disziplinverstöße und Er
arbeitung von Hinweisen auf straftatverdächtige

•^Spurensuche und -Sicherung, Ereignisortfotografie, kri
minaltechnische Expertisen, Handschriftuntersuchung u. a. m.


